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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 01. Programmakkreditierung - Begutachtung im 
Einzelverfahren 

Studiengang: Wirtschafts- und Steuerrecht, LL.M. 
Hochschule: Ruhr-Universität Bochum 

Standort: Bochum 
Datum: 22.09.2022 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2020 - 30.09.2028  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird mit Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien nicht erfüllt sind. 

2. Auflagen 

Die Hochschule legt in einer Ordnung fest, ob und unter welchen Voraussetzungen und in welchem 
Umfang außerhochschulische Leistungen angerechnet werden können. Insbesondere ist für die 
Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen eine Gleichwertigkeitsprüfung 
vorzunehmen. Die Anrechnung ist auf maximal 50% der im Studiengang vorgesehenen 
Leistungspunkte zu beschränken. § 11 der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang 
Wirtschafts- und Steuerrecht (LL.M.) der Ruhr-Universität Bochum ist entsprechend zu überarbeiten. 
(Art. 2 Abs. 2 Staatsvertrag i.V. mit § 63a Abs. 7 HG NRW) 

3. Begründung 

Bei initialer Behandlung des Antrags hatte der Akkreditierungsrat in Abweichung von dem 
Beschlussvorschlag von Akkreditierungsagentur und Gutachtern eine Akkreditierung des Studiengangs 
unter Auflagen avisiert. Die Hochschule hat dazu fristgerecht eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 
der Musterrechtsverordnung bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren 
Landesverordnung eingereicht, die die beabsichtigte Entscheidung des Akkreditierungsrates in Frage 
stellt. Deshalb war eine erneute Beschlussfassung des Akkreditierungsrates erforderlich. 



114. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP Stellungnahmeverfahren (ohne 
Diskussionsbedarf) 

Zur ursprünglichen Auflage 1: 

Diese lautete: Die Hochschule muss in geeigneter Form gewährleisten, dass für das Diploma 
Supplement die aktuelle zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz 
abgestimmte Fassung verwendet wird. (§ 6 Abs. 4 StudakVO) 

Die ursprüngliche Begründung zu Auflage 1 lautete: 

Auf Seite 8 des Akkreditierungsberichts stellt die Agentur zwar fest, dass zusammen mit dem 
Abschlusszeugnis regelhaft ein Diploma Supplement vergeben wird, welches "der aktuell gültigen von 
KMK und HRK abgestimmten Vorlage" entspreche. Der Akkreditierungsrat stellt jedoch in eigener 
Prüfung fest, dass für das als Anlage zum Selbstevaluationsbericht dokumentierte 
programmspezifische Belegexemplar nicht die zum Zeitpunkt der Antragstellung jüngste Fassung von 
2018 verwendet wurde; auch in § 20 Abs. 3 der Studien- und Prüfungsordnung ist nicht explizit die 
Verwendung der aktuellen Vorlage vorgesehen. Die Hochschule muss dementsprechend in geeigneter 
Form gewährleisten, dass für das Diploma Supplement die aktuelle zwischen der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung verwendet wird. 

Stellungnahme der Hochschule: 

Die Hochschule hat fristgerecht eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung 
bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung eingereicht, die die 
beabsichtigte Entscheidung des Akkreditierungsrates in Frage stellt. Deshalb war eine erneute 
Beschlussfassung des Akkreditierungsrates erforderlich. 

Die Hochschule hat ein Diploma Supplement eingereicht, das der aktuellen zwischen 
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung entspricht. Die 
Auflage kann somit entfallen. 

Zur ursprünglichen Auflage 2 (verbleibende Auflage): 

Diese lautete: Die Hochschule legt in einer Ordnung fest, ob und unter welchen Voraussetzungen und 
in welchem Umfang außerhochschulische Leistungen angerechnet werden können. Insbesondere ist 
für die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen eine Gleichwertigkeitsprüfung 
vorzunehmen. Die Anrechnung ist auf maximal 50% der im Studiengang vorgesehenen 
Leistungspunkte zu beschränken. § 11 der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang 
Wirtschafts- und Steuerrecht (LL.M.) der Ruhr-Universität Bochum ist entsprechend zu überarbeiten. 
(Art. 2 Abs. 2 Staatsvertrag i.V. mit § 63a Abs. 7 HG NRW) 

Die Begründung zur ursprünglichen Auflage 2 lautete: 

In § 3 Abs. 9 der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Wirtschafts- und Steuerrecht (LL.
M.) an der Ruhr-Universität Bochum wird geregelt, dass „[d]er Prüfungsausschuss […] für 
Qualifikationsleistungen, die von einem/einer Bewerber/in in seiner/ihrer vorangehenden beruflichen 
Praxis erbracht worden sind, bis zu 60 CP auf die in Absatz 1 geforderten 240 CP anrechnen [kann]“. 



114. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP Stellungnahmeverfahren (ohne 
Diskussionsbedarf) 
Der Akkreditierungsrat weist darauf hin, dass § 63a Abs. 7 HG NRW für die Anrechnung von außerhalb 
von Hochschulen erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen vorsieht, dass „diese Kenntnisse und 
Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig 
sind“. Das Nähere hierzu ist in der Prüfungsordnung zu regeln, „insbesondere ob und unter welchen 
Voraussetzungen und in welchem Umfang diese Kenntnisse und Qualifikationen anerkannt werden 
können“ (ebd.). Der Akkreditierungsrat kommt zu dem Schluss, dass eine nähere Regelung der 
Voraussetzungen derzeit nicht in der notwendigen Eindeutigkeit vorhanden ist. In § 11 Abs. 1 der 
Studien- und Prüfungsordnung wird zwar für hochschulische Leistungen die Prüfung auf wesentliche 
Unterschiede vorgesehen, nicht jedoch für außerhochschulische Kenntnisse und Qualifikationen die 
Gleichwertigkeitsprüfung. Die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 
Kompetenzen ist auf maximal die Hälfte der im Studiengang vorgesehenen Kreditpunkte begrenzt. 

§ 11 der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Wirtschafts- und Steuerrecht (LL.M.) der 
Ruhr-Universität Bochum ist entsprechend anzupassen. (§ 63a Abs. 7 HG NRW i.V. mit § 12 Abs. 1 
StudakVO) 

Stellungnahme der Hochschule:  

Die Hochschule hat fristgerecht eine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung 
bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren Landesverordnung eingereicht, die die 
beabsichtigte Entscheidung des Akkreditierungsrates in Frage stellt. Deshalb war eine erneute 
Beschlussfassung des Akkreditierungsrates erforderlich. 

Der Akkreditierungsrat hat die Stellungnahme geprüft und kommt zu folgendem Ergebnis: Die 
Hochschule widerspricht der Auflage. Sie führt aus, § 3 Abs. 9 SPO stünde mit der für die Prüfung 
relevanten und vom Akkreditierungsrat angeführten Vorschrift des § 11 SPO inhaltlich nicht in 
Zusammenhang. Die Möglichkeit, außerhochschulische Leistungen bis max. 60 CP der 240 CP 
anzurechnen, betreffe typischerweise Bewerberinnen und Bewerber, die neben einem ersten 
Hochschulabschluss eine Berufsausbildung absolviert hätten. 

Die Anrechnung sei ausschließlich für die Zulassung relevant. 

Der Akkreditierungsrat hält es für möglich, dass an dieser Stelle ein Missverständnis vorliegt, da er 
keineswegs die Möglichkeit, außerhochschulisch erworbene Leistungen anzurechnen, in Frage stellt. 

Er hat vielmehr das Fehlen von Regelungen gemäß § 63a Abs. 7 HG NRW, ob und unter welchen 
Voraussetzungen und in welchem Umfang außerhochschulische Leistungen angerechnet werden 
können, festgestellt. Weiterhin ist nur eine Anrechnung auf maximal 50% der im Studiengang 
vorgesehenen Leistungspunkte möglich. § 11 der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang 
Wirtschafts- und Steuerrecht (LL.M.) der Ruhr-Universität Bochum enthält keine diesbezüglichen 
Regelungen; dass die Anrechnung außerhochschulisch erbrachter Leistungen jedoch vorgesehen ist, 
belegt § 3 abs. 9 SPO. 

Damit ist das Kriterium der Anerkennung und Anrechnung gemäß Art. 2 Abs. 2 Staatsvertrag i.V. mit 
§ 12 Abs. 1 Satz 4 StudakVO, § 63a Abs. 1 HG NRW weiterhin nicht erfüllt. 



114. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP Stellungnahmeverfahren (ohne 
Diskussionsbedarf) 
Der Akkreditierungsrat verbindet seine Entscheidung mit dem folgenden Hinweis: 

Der Akkreditierungsrat weist darauf hin, dass zur Berechnung des neuen Akkreditierungszeitraums 
eine vorhandene außerordentlichen Fristverlängerung aufgrund von Covid-19 berücksichtigt wurde 
(Antrag Nr. 10 007 380). Der Akkreditierungszeitraum verlängert sich dadurch nicht, d.h. die gewährte 
Verlängerung wird entsprechend dem Genehmigungsschreiben zum Fristverlängerungsantrag auf den 
neuen Akkreditierungszeitraum angerechnet. 


